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Einleitung 

Nach dem Systemzusammenbruch in den osteuropäischen Ländern und dem sich 
daraus ergebenden Wandel der politischen und sozial-ökonomischen Verhältnisse 
in Georgien seit Anfang der neunziger Jahre bedürfen auch und vor allem die 
rechtlichen Bereiche und Verhältnisse tiefgreifender Veränderungen. Dieser Um-
bruch vollzieht sich als Transformationsprozess der postsozialistischen Gesellschaf-
ten zu neuen, auf Privateigentum und Freiheit gegründeten Wirtschafts- und 
Sozialordnungen. Auf diesem Wege der Transformation ergeben sich für die 
Rechtswissenschaften dringende theoretische und praktische Anforderungen für 
die Neugestaltung der gesamten Rechtsordnung. 

Im Rahmen der Entwicklung eines Systems des rechtsstaatlichen Rechtsschutzes 
ist es die Aufgabe der Rechtswissenschaft, die dogmatischen Grundlagen für ein 
durch die teleologische Begriffsbildung fundiertes rechtsstaatliches juristisches 
System zu erarbeiten. Die notwendigen Veränderungen des Rechtssystems bedin-
gen eine gründliche Aufarbeitung der rechtsdogmatischen Grundlagen, die wieder-
um umfangreiche Forschungsarbeit voraussetzt. 

Die gegenwärtige Situation in der georgischen Rechtswissenschaft ist dadurch 
gekennzeichnet, dass nach den großen gesellschaftlichen Veränderungen ein 
beachtliches Bemühen besteht − demokratisch und vor allem rechtsstaatlich nach 
westlichem Vorbild − durch legislative Maßnahmen die individuellen Freiheitsrech-
te zu stärken und das Prinzip der Gewaltenteilung zu institutionalisieren. Dies führt 
notwendig auch zur Schaffung eines neuen Rechtssystems.  

Dieses Rechtssystem – soweit bereits umgesetzt − folgt im Bereich des Zivil-
rechts und der diesbezüglichen Verfahrensordnung westlichem Vorbild. Hier ist im 
wesentlichen eine Orientierung an dem deutschen Muster zu erkennen.  

Dieses Vorbild nimmt im Ergebnis auch das georgische Verwaltungsrecht für 
sich in Anspruch. Die Verabschiedung des georgischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes und der Verwaltungsprozessordnung ist ein Ergebnis der in Georgien durch-
geführten Rechtsreform. 

In der Sowjetunion und im sozialistischen Georgien existierte kein Verwal-
tungsrecht als ein unabhängiges Rechtsgebiet. In der Sowjetunion gab es auch keine 
Verwaltungsgerichtsbarkeit.  

Von Verwaltung und Verwaltungsrecht im heutigen Sinne kann man erst seit 
Beginn der Ära der unabhängigen Republik Georgien unter der Verfassung vom 24. 
08. 1995 sprechen. Durch die Verabschiedung der georgischen Verfassung wurde 
die Voraussetzung für ein Verwaltungsrecht im modernen Sinn und für die Geset-
zesbindung der Verwaltung geschaffen. Die georgische Verfassung beinhaltet 
hierfür notwendige Elemente des Konstitutionalismus im modernen Staat, nämlich 
das Prinzip der Gewaltenteilung, den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Ver-
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waltung, die institutionelle Garantie der kommunalen Selbstverwaltung, die Aner-
kennung von Grundrechten sowie gesetzliche Regelungen für Eingriffe in Freiheit 
und Eigentum des Bürgers. 

Gegen Akte der öffentlichen Gewalt, die in die durch Grundrechte abgesicherte 
Rechtssphäre des Bürgers eindringen, steht jedem Bürger der Rechtsweg zu unab-
hängigen Gerichten offen (Art. 42 I der Georgischen Verfassung). Unter diesem 
Aspekt ist speziell der Verwaltungsgerichtsbarkeit die Aufgabe zugewiesen, dem 
Einzelnen gerichtlichen Rechtsschutz gegenüber Verletzungen seiner subjektiven 
Rechte durch die öffentliche Gewalt zu gewähren und dabei zugleich eine objektive 
Kontrolle des Verwaltungshandelns auszuüben. 

Die Verabschiedung des in Zusammenarbeit mit deutschen Verwaltungsrecht-
lern erarbeiteten Verwaltungsgesetzbuches war ein wichtiges Ereignis für unser 
Land. Noch wichtiger sind deren Verbreitung und Umsetzung in der Praxis. Ein 
wesentliches Instrument dafür stellt die Juristenausbildung dar. 

Zu den dringenden Aufgaben der georgischen Rechtswissenschaft gehört auch 
die Entwicklung der dogmatischen Grundlagen. In diesem Prozess soll − der 
georgischen Tradition folgend − das Entwicklungsniveau der deutschen Verwal-
tungsrechtsdogmatik als Vorbild dienen. 

Die Einführung einer völlig neuen Verwaltungsprozessordnung in Georgien war 
der Anlas, die Systematik der Aufhebung des Verwaltungsaktes nach georgischem 
Recht herauszuarbeiten und in Beziehung zum deutschen Recht zu setzen. Das ist 
ein sehr wesentlicher Schritt auf dem Wege der Vervollkommnung der Gesetzge-
bung im Bereich des Verwaltungsrechts in Georgien. 

Die Aufhebung eines Verwaltungsakts beendet seine Wirksamkeit. Diese einfa-
che Feststellung schlägt den Bogen zum Erlass des Verwaltungsakts, mit dem seine 
Wirksamkeit beginnt. Damit ist zugleich die grundlegende Aussage zum Stellen-
wert der Vorschriften über die Aufhebung von Verwaltungsakten getroffen.1 Das 
Verwaltungsgesetzbuch (VGB) Georgiens enthält die allgemeinen Vorschriften über 
die Aufhebung von Verwaltungsakten, die trotz der ihnen anhaftenden Missver-
ständlichkeiten mit den Vorschriften des deutschen Rechts vergleichbar sind. Um 
die Besonderheiten und Probleme des georgischen und des deutschen Rechts 
sachgerecht beurteilen zu können, bedarf es einer rechtsvergleichenden Betrach-
tung des Problems. 

Um die Einflussnahme des deutschen Rechts auf die Art. 60 und 61 VGB skiz-
zieren zu können, ist es unumgänglich, die georgische Aufhebungssystematik 
darzustellen. Die Darstellung der Aufhebungssystematik soll mit dieser Zielrich-
tung den Grundsatz des Vertrauensschutzes und dessen Stellenwert herausstellen 
(1. Teil). 

............................................ 
1  Müller, S. 21 
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Zu der georgischen Aufhebungssystematik und der dortigen Gewährung von 
Vertrauensschutz soll die deutsche Systematik von der Aufhebung von Verwal-
tungsakten vergleichend dargestellt werden. 

Im 2. Teil der Arbeit wird auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes bei der 
Aufhebung von Verwaltungsakten im deutschen Recht eingegangen. Ziel dieser 
Untersuchung ist es, den besonderen Stellenwert des Grundsatzes des Vertrauens-
schutzes auf deutscher Seite herauszustellen und das differenzierte Tatbestandsras-
ter der §§ 48, 49 VwVfG mit seinen verschiedenen Stufen bei der Beachtung des 
Vertrauensschutzes herauszuarbeiten. 

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes findet im deutschen Recht seine rechtli-
che Grundlage in der Verfassung.2 Die Berücksichtigung des Vertrauensschutzes 
bei der Aufhebung von Verwaltungsakten ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern 
nach wie vor auch der Hauptanwendungsfall der Durchsetzung des Vertrauens-
schutzgedankens im deutschen Recht. Doch die Einflussnahme des europäischen 
Rechts auf das nationale Recht gilt auch für das Verhältnis des Gemeinschaftsrechts 
zu den Vorschriften des deutschen Rechts über die Aufhebung von Verwaltungsak-
ten. Als Beispiel zur Erläuterung dieser Einwirkung der Gemeinschaftsrechtsord-
nung auf die deutschen Vorschriften, die unter den Begriff der Europäisierung3 
gefasst wird, werden in 3. Teil der Arbeit die Rückforderungen von zu Unrecht 
gewährten Beihilfen herangezogen, die von nationalen Behörden aufgrund gemein-
schaftsrechtlicher Normen (Fall 1) und unter Verstoß gegen Art. 93 EGV (Fall 2) 
vergeben wurden. 

Der Blick auf das europäische Verwaltungsrecht ist vor allem deshalb von Nut-
zen, weil Kenntnisse darüber für das Verständnis des Verwaltungsrechts von 
Georgien notwendig sind, für dessen Ausgestaltung vorwiegend deutsche Einflüsse 
verantwortlich waren. 

Methodisch soll das dogmatische Thema rechtsvergleichend behandelt werden. 
Die Rechtsvergleichung gehört zu den Grundlagen der Rechtswissenschaft. Die 
Rechtsvergleichung überschreitet Systemgrenzen. Sie vergleicht verschiedene 
Rechtssysteme miteinander. 

Unter den Zwecken der Rechtsvergleichung möchte ich folgende Erkenntnis-
zwecke besonders hervorheben: 

Rechtsvergleichung schafft Distanz zur eigenen Rechtsordnung. Durch das Stu-
dium ausländisches Rechts werden Eigenheiten, aber auch Vor- und Nachteile der 
eigenen Rechtsordnung im Vergleich zu anderen sichtbar. 

Die Rechtsvergleichung kann der Rechtsfindung dienen. Ausländische Recht-
sprechung zu strukturell vergleichbaren Rechtsfragen kann als Argumentations- 
bzw. Interpretationshilfe herangezogen werden. Besonders in solchen Ländern wie 

............................................ 
2 BVerfGE 30, 392, 403; 59, 152, 164 ff. 
3 Schoch, 1995, S. 111. 
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Georgien, wo Verwaltungsrechtssprechung keine Tradition hat, erlangt sie erhebli-
che Bedeutung. 

Je weiter sich die Rechtsvergleichung entwickelt, desto geringer ist im übrigen 
die Gefahr, dass in den Transformationsländern, auch in Georgien, ein Verweis auf 
ausländische Rechtsordnungen unqualifiziert geschieht und zur Übernahme von 
Rechtsinstituten führt, die in der rezipierenden Rechtsordnung wegen bestimmter 
kultureller, historischer oder ethnischer Bedingungen ein Fremdkörper bleiben 
müssen. 
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1. Teil: Die Aufhebung von 
Verwaltungsakten im georgischen Recht 

§ 1 Begriff und Bedeutung des Verwaltungsakts im 
georgischen Recht 

 

I. Geschichtliche Entwicklung des Begriffs Verwaltungsakt 
 
1. Der Verwaltungsakt in der sowjetischen bzw. georgischen Lehre 
 
a) Der Begriff des Verwaltungsakts 
Dieser Teil der Arbeit soll aufzeigen, welchen Stand die Lehre vom Verwaltungsakt 
vor Einführung des Verwaltungsverfahrensgesetzes im Jahre 2000 in Georgien 
hatte. 

Der Begriff des Verwaltungsaktes ist ein in der westlichen Staatsrechtslehre ent-
wickelter Terminus. Als juristischer Begriff mit Regelungscharakter spielte er in der 
sowjetischen Rechtsordnung so gut wie keine Rolle.  

Um den Begriff des staatlichen Verwaltungsaktes im Verwaltungsrecht der Sow-
jetunion zu verstehen, muss man ihn von dem Hintergrund der marxistisch-
leninistischen Staatsauffassung sehen4. 

Die Sowjetunion besaß keinerlei rechtsstaatliche Traditionen. Im alten Russland 
war fundamentales und dauerhaftes Kennzeichen der Staatstheorie die Selbstherr-
schaft des Zaren. Nach der Revolution übernahm die Kommunistische Partei die 
Rolle des Zaren. 

Der Marxismus-Leninismus hat sowohl eine andere Auffassung vom Verhältnis 
des Bürgers zum Staat als auch andere Vorstellung von den Grundprinzipien einer 
staatlichen Ordnung. Der Einzelne wird nicht als Bürger angesehen, der dem Staat 
gegenüber einen Freiheitsraum zu beanspruchen hat, vielmehr wird er als die 
kleinste Zelle des großen Organismus der sozialistischen Gesellschaft betrachtet; er 
hat sich in der Gesellschaft zu verwirklichen. Die Gesellschaft hinwiederum, 
vertreten durch die Kommunistische Partei als Avantgarde, benutzt den Staat als 
Instrument zur Durchführung ihrer Entscheidungen.5 

............................................ 
4  Zu Problemen demokratischer Rechtsstaatlichkeit bei Shulze (Hrsg.) 
5 “In der marxistisch-leninistischen Anthropologie, der Lehre vom Menschen, die zugleich Gesellschaftslehre 

ist, entwickelt der Mensch seine Würde nicht in seinem Dasein als einzelner, sondern in seinem Leben in 
der Klasse. Er erlangt sein wahres und menschliches Wesen dadurch, dass er in der Gemeinschaft auf-
geht. Weil die marxistisch-leninistische Geschichtsphilosophie vorgibt, den Lauf der Geschichte zu ken-
nen, ist seine Willensfreiheit nicht autonom. Sie ist einzig und allein die Einsicht in die Notwendigkeit 
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Die marxistisch-leninistische Philosophie bildete in Osteuropa ein vollständiges 
philosophisches und weltanschauliches System, das als Grundlagenwissenschaft 
sämtliche existierenden wissenschaftlichen Disziplinen beeinflusste. Im Herr-
schaftsbereich des Marxismus-Leninismus hatte diese Philosophie eine Monopol-
stellung einschließlich aller Konsequenzen für die jeweilige Einzelwissenschaft. 
Eine dieser Konsequenzen bestand darin, dass der wissenschaftliche Dialog nicht 
nur mit sog. bürgerlichen Gesellschaftstheorien, sondern auch mit marxistischen 
Theorien westlicher Provenienz ausgeschlossen war. Damit war der Weg zu Theo-
rien- und Methodenpluralismus auch im Bereich der Rechtswissenschaft ausge-
schlossen.6 

Wie ist vor diesem Hintergrund der Begriff des Verwaltungsaktes zu verstehen? 
Alle grundlegenden Maßnahmen, die mit dem Ziel der Gewährleistung eines 

normalen Funktionierens des Systems der staatlichen (sowjetischen) Verwaltung 
durchgeführt werden, ergehen in Form von Akten.7 

Der Verwaltungsakt, als typische Erscheinungsform eines Rechtsaktes der voll-
ziehenden und verfügenden Tätigkeit, ist die bedeutendste der verschiedenartigen 
Formen der staatlichen Verwaltungstätigkeit. Er ist die rechtliche Form, in der die 
aktive Einwirkung des Staates auf die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse 
ihren Ausdruck findet. Er wird nicht nur in Zusammenhang mit einer Rechtsverlet-
zung erlassen, sondern in besonderem Maße zur Organisierung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse auf den verschiedenen Gebieten des volkswirtschaftlichen Le-
bens.8 

Als (sowjetische) staatliche Verwaltungsakte bezeichnet man die juristischen 
Formen der vollziehend-verfügenden Tätigkeit der sowjetischen Staatsorgane, die 
von ihren Vollmachten im Rahmen ihrer Kompetenzen, auf der Grundlage und in 
Durchführung der Gesetze und in dem gesetzlich festgelegten Verfahren Gebrauch 
machen.9 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
des vom Marxismus-Leninismus vorherbestimmten Geschichtsverlaufs. Alle Freiheiten in sozialistischen 
Verfassungen stehen unter diesem Vorbehalt. Wer sich gegen ihn wendet, steht außerhalb des sozialisti-
schen Rechts. Denn dieses Recht hat nur die eine Aufgabe, dem als einzig richtig erkannten Geschichts-
verlauf zum Siege zu verhelfen: dem Übergang vom Kapitalismus über die Zwischenstufe der Diktatur 
des Proletariats und des Sozialismus zum Kommunismus. Daraus folgt, dass es “subjektive” Rechte des 
einzelnen gegen den sozialistischen Staat (mit dem gleichsam darin eingebauten Recht, sein eigenes 
Schicksal zu bestimmen) nicht gibt. Die Rechte des Bürgers in einem sozialistischen Staat werden vom 
“objektiven” Recht des Staates definiert”. Laufer, S. 31. 

6  Es erscheint wichtig, auf den Unterschied zwischen der Gesellschaftstheorie von Marx und dem 
Marxismus-Leninismus hinzuweisen und diesen Unterschied zu beachten, den während sich die westli-
chen marxistischen Denker auf die Theorie von Karl Marx berufen, sich im allgemeinen allein auf die 
Marxsche Theorie stützen und diese Theorie mehr oder weniger stark transformiert haben, herrschte in 
der Sowjetunion und auch in den anderen sozialistischen Staaten eine offizielle marxistische Philoso-
phie, die eine wesentliche Veränderung des Marxschen Denkens durch Lenin erfahren hatte. Die Vertre-
ter dieser Philosophie grenzten sich scharf von westlichen marxistischen Theorien bis in die Neubenen-
nung ihrer Theorie ab und bezeichneten ihre Theorie als `Marxismus-Leninismus`. Vgl. Seiffert, S. 199 
ff. 

7    Loria, S. 219; Linev, S. 112. 
8    Loria, S. 222. Linev, S. 112 f. 
9    Studenikin/Wlasslow/Jewtichijew, S. 185. 
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Die (sowjetischen) staatlichen Verwaltungsakte werden nach ihrem rechtlichen 
Charakter unterschieden. Hauptbegriff ist der „Akt upravlenja”. Eine Unterart 
dieses Aktes ist der administrative Akt (oder der Individual-Akt10) und bezieht sich 
lediglich auf konkrete Einzelfälle, während der normative Akt die allgemeinen 
Verhaltensregeln setzt.11 

Zu den administrativen Akten gehören die Akte, die irgendeine konkrete Er-
scheinung, irgendeinen bestimmten Fall betreffen. Diese Akte bezwecken die 
Begründung, Veränderung oder Aufhebung konkreter Rechtsverhältnisse12.  
 
b) Die Merkmale des Verwaltungsaktes 
Anders als im deutschen Recht, wo der Verwaltungsakt nach seinen Voraussetzun-
gen gemäß § 35 VwVfG bestimmt wird, hat die georgische Rechtslehre keine be-
stimmten Elemente oder Bestandteile herausgearbeitet, welche vorliegen müssen, 
damit die Existenz eines Verwaltungsakts bejaht werden kann. Der Verwaltungsakt 
wurde als Oberbegriff für administrative (Individual-Akte) und normative Akte 
verstanden. Bei der Behandlung des Verwaltungsaktes wird der administrative Akt 
als eine seiner besonderen Formen nur am Rande behandelt. Die Untersuchungen 
der Systematik der Elemente beschränkt sich daher auf die Benennung derjenigen 
Bestandteile, welche allen Aktstypen gemein sind und damit gewissermaßen den 
„kleinsten gemeinsamen Nenner” bilden. 

Unbedingte Voraussetzung für das Vorliegen eines Verwaltungsaktes ist zu-
nächst das Subjekt. Damit ist das Organ der Verwaltung gemeint, welches den 
Verwaltungsakt erlässt. Subjekte sind alle Verwaltungsbehörden, d.h. die Organe 
des Staates, die zur Verfolgung von öffentlichen Interessen verpflichtet sind und 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Privatpersonen und juristische Personen des 
Privatrechts können dagegen nicht Subjekt sein, da sie keinen organischen Teil der 
staatlichen Verwaltung darstellen. Soweit diese Personen Bezugspunkt oder „Adres-
sat” des Verwaltungsakts sind, wird von „Objekt” gesprochen. Ebenso können 
staatliche Verwaltungsorgane Objekte sein, wenn und soweit der Verwaltungsakt 
auf sie gerichtet ist.13 

Das Subjekt und Objekt als wesentliche Elemente des Verwaltungsakt-Begriffs 
sind von dem Subjekt und Objekt des Verwaltungsrechtsverhältnisses zu unter-
scheiden. Verwaltungsrechtsverhältnisse sind aus einer verwaltungsrechtlichen 
Regelung ergebende Beziehungen zwischen Rechtssubjekten. Verwaltungsrechts-
verhältnisse können zwischen der staatlichen Verwaltung sowie zwischen Verwal-
tung und Bürger bestehen14. Daher werden sie als Subjekte bezeichnet. Unter Objekt 
............................................ 
10    Einige Auturen sprechen von den administrativen Akten(z.B Studenikin/Wlasslow/Jewtichijew), andere 

von den individualen Akten(z.B. Loria; Linev) wenn es um den Verwaltungsakt im deutschen Sinne 
gehet. 

11     Linev, S. 120 
12     Linev, S. 121; Loria, S. 226. 
13    Loria, S. 83 
14    Die Diskussion, ob die Verwaltungsrechtsverhältnisse auch zwischen Bürger bestehen kann, ist auch im 
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ist dagegen die von Subjekten ausgeübte Tätigkeit zu verstehen. Als weiteres Ele-
ment des Verwaltungsrechtsverhältnisses werden Rechte und Pflichten der Subjekte 
angesehen.15 

Als Verwaltungsorgane werden die vollziehend-verfügenden Organe der Staats-
gewalt bezeichnet, die im Rahmen ihrer Kompetenzen, auf der Grundlage und in 
Durchführung der Gesetze die Funktionen des Staates ausüben.16 

Die Verwaltungsorgane können nur Handlungen vornehmen, die entweder un-
mittelbar durch das Gesetz bezeichnet oder zur Durchführung eines Gesetzes 
notwendig sind. Die Verwaltungsorgane heißen deshalb auch vollziehend-
verfügende Organe, weil ihre Aufgabe darin besteht, die Gesetze zu vollziehen 
(vollziehende Organe) und weil sie die hierzu notwendigen Rechte besitzen (verfü-
gende Organe).17 

Die georgische Lehre pflegt die Staatsfunktion Verwaltung, verstanden als Tä-
tigkeit, mit Hilfe von Kriterien im Bereich der handelnden Organe zu bestimmen 
(organisatorischer Verwaltungsbegriff). Im Vordergrund dieser Lehre steht die 
Überlegung, dass die Aktivität der Verwaltung in der Wahrnehmung ihr vom 
Gesetz zugewiesener bestimmter öffentlicher Interessen oder Aufgaben besteht. 

Hauptmerkmal des Verwaltungsaktes ist daher seine Unterordnung unter das 
Gesetz. Das bedeutet, dass er den durch das Gesetz aufgestellten Erfordernissen 
entsprechen muss. Er beruht jedoch nicht nur formal auf dem Gesetz, sondern 
muss auch dessen Inhalt und Ziel entsprechen. Das hat zur Folge, dass er auch in 
den Grenzen der entsprechenden Kompetenz des Verwaltungsorgans herausgege-
ben wird, welche ebenfalls durch das Gesetz bestimmt werden. Ein Verwaltungsakt 
vollzieht das Gesetz als Ausdruck des Willens der herrschenden Klasse im Staat. Er 
ist infolgedessen nichtig, wenn er einem Gesetz widerspricht, da dieses − indem es 
den Willen des Volkes zum Ausdruck bringt − Vorrang und höhere Rechtskraft 
besitzt. Wird ein Gesetz aufgehoben, abgeändert oder ersetzt, so hat das die Aufhe-
bung oder Abänderung des auf ihm beruhenden Verwaltungsaktes zur Folge, 
soweit dieser dem neuen Gesetz widerspricht.18 

Ein Verwaltungsakt wird jedoch nicht nur auf der Grundlage und in Durchfüh-
rung der Gesetze, sondern gleichzeitig auch aufgrund der rechtmäßigen Weisungen 
der übergeordneten Organe erlassen, denen das betreffende Organ unterstellt ist. 
Die übergeordneten Organe haben hierbei das Recht, den ihnen unterstellten 
Organen im Wege der Weisung konkrete Aufgaben zu stellen.19 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
sowjetischen Schrifttum geführt worden. (Z.B. Petrov, 1979; Koslov, 1982.). Zum überwiegenden Teil 
wird die Verwaltungsrechtsverhältnisse  zwischen Bürger abgelehnt. 

15     Loria, S. 37 ff. 
16     Loria, S. 84. 
17    Loria, S. 20. u. 84. 
18    Loria, S. 232 f. 
19    Loria, S. 231. 
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Als weiteres Merkmal des Verwaltungsakts ist festzustellen, dass er ein Rechtsakt 
ist, was bedeutet, dass er bestimmte Rechtsfolgen nach sich zieht. Dieses Merkmal 
unterstreicht die organisierende Bedeutung, die schöpferische Tendenz. Die Ver-
waltung kann ihre „organisierende Tätigkeit” sowohl durch die Aufstellung allge-
meiner Verhaltensregeln als auch durch die Lösung von konkreten Fällen verwirkli-
chen. Hierbei wird nicht nur die entsprechende Aufgabe formuliert, sondern auch 
ein Weg zur Erfüllung gewiesen. Dem Verwaltungsakt haftet somit als Rechtsakt 
das Moment der Vorschrift an. Er ist ein einseitiger, hoheitlicher Ausspruch, durch 
den ein Rechtsverhältnis einseitig begründet, verändert oder aufgehoben wird. Als 
Rechtsbegriff soll er somit innerhalb des Rechts eine Funktion erfüllen. Die Anwei-
sung ist stets verbindlich und kann, wenn nötig, mit staatlichem Zwang durchge-
setzt werden.20 

Schließlich ist die Autorität als weiteres Charakteristikum des Verwaltungsaktes 
herauszustellen. Das bedeutet, dass er für alle diejenigen bindend ist, für die er 
verfügt wird. Der Verwaltungsakt stellt einen Befehl des ihn erlassenden Staatsor-
gans dar und zur Sicherung der Erfüllung dieses Befehls verfügt eine Behörde über 
verschiedene Mittel. Dies kann einfach durch entsprechende Erläuterungen erfol-
gen, oder aber durch Disziplinarmaßnahmen. Das Merkmal der Autorität hat auch 
für die einen Verwaltungsakt herausgebenden Organe Bedeutung, indem die 
verpflichtende Kraft des Aktes auch für sie selbst gilt. So sind bei der Aufhebung 
eines Verwaltungsaktes bestimmte Erfordernisse zu berücksichtigen. Er kann nur in 
derselben Art und Weise aufgehoben werden, wie er herausgegeben und rechtskräf-
tig geworden ist.21 

 
c) Die Bedeutung des Verwaltungsaktes 
Im Verwaltungsakt finden Ziel, Aufgabe und Form der Verwaltung ihren Ausdruck. 
Mit ihm wendet sich das erlassende Organ im Namen des Staates an den Adressa-
ten des Verwaltungsaktes. Die Anordnungen, die er enthält, tragen daher den 
Charakter von Verfügungen der Staatsmacht, und ihre Missachtung hat staatliche 
Maßnahmen zur Folge. Ein Verwaltungsakt verliert seine Bedeutung, wenn dasje-
nige, was er anordnet, erledigt ist. 

Die verschiedenen Bedeutungen, die dem Verwaltungsakt im Rechtssystem Ge-
orgiens zukommen, gliedert Loria folgendermaßen auf22: 
1. Der Verwaltungsakt begründet ein konkretes Verwaltungsrechtsverhältnis, 
ändert es ab, hebt es auf oder schafft allgemeine Verhaltensregeln. Dieser Aufgabe 
wird in der Praxis größte Bedeutung zugemessen. Die im deutschen Verwaltungs-
recht übliche Bezeichnung als „gestaltende oder konstitutive Verwaltungsakte” ist 
nicht üblich. 

............................................ 
20    Loria, S. 225 f. 
21    Loria, S. 225 f. 
22    Loria, S. 224 ff. 
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2. Neben dem Verwaltungsrechtsverhältnis kann der Verwaltungsakt auch unmit-
telbar ein anderes Rechtsverhältnis, z.B. ein Zivil-, Arbeits-, oder Finanzrechtsver-
hältnis begründen, abändern oder aufheben. So können Verwaltungsakte für 
bestimmte Personen unmittelbar ein Zivilrechtsverhältnis hervorrufen, dessen 
eigentliche Verwirklichung erst durch die Schließung eines Vertrages zwischen 
diesen Personen erfolgt, der aber zu den im Verwaltungsakt aufgestellten Bedin-
gungen abgeschlossen werden muss. Durch einen Verwaltungsakt kann z.B. ein 
Arbeiter in einen Betrieb eingewiesen werden, so dass zwischen dem Arbeiter und 
dem Betrieb ein gesellschaftliches Verhältnis entsteht, das nicht Gegenstand des 
Verwaltungsrechts, sondern des Arbeitsrechts ist. 
3. Ein Verwaltungsakt kann als Grundlage für weitere Verwaltungsakte dienen. So 
haben z.B. örtliche Behörden auf Grund und in Durchführung der Verordnungen 
und Beschlüsse des Ministerrats und der Anordnungen der Ministerien die erfor-
derlichen Beschlüsse für ihr Gebiet zu fassen, um damit die zentralen Maßnahmen 
entsprechend den örtlichen Besonderheiten schnell und wirksam verwirklichen zu 
können. 
4. Schließlich kann ein Verwaltungsakt als Beweismittel Bedeutung in einem 
Gerichtsverfahren erlangen, bzw. die Grundlage für die Einleitung eines Gerichts-
verfahrens sein. 
 
d) Resümee 
Der Begriff des Verwaltungsakts stellt auch im sowjetischen Verwaltungsrecht 
einen reinen Zweckbegriff dar, der gewisse Dienste leisten soll, wie der im deut-
schen Verwaltungsrecht gebräuchliche Begriff des Verwaltungsaktes ein Zweckbeg-
riff ist.23 Die Besonderheiten des sowjetischen Verwaltungsakts ergeben sich aus der 
Besonderheit der sowjetischen Staatsverwaltung. 

Der sowjetische Staat führt abweichend von dem bürgerlichen Staat eine allum-
fassende Verwaltung des Wirtschaftslebens durch. Der sowjetische Staat vereinigt 
in seinen Händen die politische und wirtschaftliche Führung und bietet damit 
einen in der Geschichte nicht dagewesenen Typus der gesellschaftlichen Organisa-
tion. Die entscheidende Eigenart dieser Organisation ist es, dass die Produktions-
mittel dem Volk gehören. Diese Tatsache stellt den sozialistischen Staat an die 
Spitze der Volkswirtschaft und ermöglicht es, eine staatliche Verwaltung der Wirt-
schaft einzurichten. 

Der sowjetische Staat entsteht zu einem Zeitpunkt, in dem es noch keine ferti-
gen Formen der sozialistischen Wirtschaftsordnung gibt. Dieser Staat ist daher 
gezwungen, eine sozialistische Wirtschaft erst zu schaffen und zu diesem Zweck das 
Privateigentum an den Produktionsmitteln zu beseitigen, die kapitalistische Wirt-
schaft aufzunehmen und die private Kleinwirtschaft nach sozialistischen Grundsät-
zen neu zu gestalten. In dieser „großen schöpferischen” Arbeit nehmen die Organe 

............................................ 
23    So Forsthoff, 1966, S. 192. 
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der sowjetischen Staatsverwaltung einen besonderen sichtbaren Platz ein. Der 
sowjetischen Staatsverwaltung entsprechen auch ihre Methoden. Diese treten in 
zwei Erscheinungsformen auf: Als Unterdrückung oder als Zwang und als  „Über-
zeugung  der Mehrheit der  Werktätigen”. Die relative Rechtlosigkeit der Bürger 
gegen die staatlichen Eingriffe ist Ausfluss der Ideologie des Staates, dass die Bürger 
Herrscher im Staat und Eigentümer der Wirtschaft sind. Schließlich kann man 
nicht von sich selbst Rechte verlangen oder sie gar im Kampf mit sich selbst durch-
setzen wollen. Durch diese Identifizierung der Bürger mit dem Staat ist ihnen der 
Rechtsschutz entzogen worden. 

Der Zusammenbruch des realen Sozialismus gilt als „ein historisch einmaliger 
und herausragender Vorgang. Damit verbunden sind... die Prozesse der Demokrati-
sierung, der Einführung der marktwirtschaftlichen Ordnung, des Neuaufbaus 
nahezu der gesamten Institutionen, der Veränderung der politischen Kultur und 
der öffentlichen Meinung, des induzierten und letztlichen Wertewandels, der 
Anpassung des Verhaltens an diese Änderung”24. 

Die postsozialistische Transformation ist eine historische Chance für die Neu-
gestaltung des gesamten Rechtssystems. Sie „kann aus rechtswissenschaftlicher 
Sicht auch als postrevolutionärer Übergangszustand beschrieben werden, in dem 
die alte Rechtsordnung, die mit dem Systemwechsel ausdrücklich oder implizit ihre 
Geltungskraft verloren hat, schrittweise durch neues Recht ersetzt wird”25.  

Im Rahmen der Entwicklung eines Systems des rechtsstaatlichen Rechtsschutzes 
ist es die Aufgabe der Rechtswissenschaft, die dogmatischen Grundlagen für ein 
durch die teleologische Begriffsbildung fundiertes rechtsstaatliches Recht zu erar-
beiten. Diese rechtsdogmatischen Grundlagen müssen gründlich bearbeitet wer-
den. Daher setzen die notwendigen Veränderungen des Rechtssystems umfangrei-
che Forschungsarbeit voraus. 
 
2. Die Reformarbeiten und die Kodifizierung des Verwaltungsverfahrensrechts und 
des  Verwaltungsakt-Begriffs nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus. 
 
Erstmals nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus sind die Rechtswissen-
schaftler in Georgien in der Lage, die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit 
anderen Ländern ohne ideologisch-politische Restriktionen zu entwickeln.  

Die Zeit seit Anfang der 90-er Jahre wird als eine besondere Periode für die Ver-
fassungsentwicklung und die gesamte Rechtsreform in Georgien angesehen. Als 
Beginn der konstitutionellen Umstellungen können 1989, 1990 gelten, als eine 
Reihe der Grundbestimmungen der Verfassung Georgiens von 1978 revidiert 
wurden. Diese Änderungen waren nur oberflächliche Verschönerungen, weil 

............................................ 
24    Allerbeck/Esser/Mayer/Scheuch/Tack, zit. nach Kaiser, S. 469.   
25    Roggemann, S. 110 


























































































































































































































































































































